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ANHANG 

zum 

VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS DES RATES  
 

über den von der Europäischen Union anlässlich des Beitritts Kroatiens zur 
Europäischen Union in dem mit dem Abkommen zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 22. Juli 1972 
eingerichteten Gemischten Ausschuss zu vertretenden Standpunkt hinsichtlich der 

Änderung des Protokolls Nr. 3 zu diesem Abkommen (Bestimmung des Begriffs 
„Erzeugnisse mit Ursprung in” oder „Ursprungserzeugnisse” und Methoden der 

Verwaltungszusammenarbeit) 
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ANHANG 

BESCHLUSS NR. X/2014 DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES EU-SCHWEIZ 

vom … 2014 

zur Änderung des Protokolls Nr. 3 zum Abkommen zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft betreffend die 

Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in” oder „Ursprungserzeugnisse” 
und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen  

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS – 

gestützt auf das am 22. Juli 1972 in Brüssel unterzeichnete Abkommen zwischen der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, im 
Folgenden „Abkommen”, insbesondere auf Artikel 11, 

gestützt auf das Protokoll Nr. 3 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung 
in” oder „Ursprungserzeugnisse” und über die Methoden der Zusammenarbeit der 
Verwaltungen, im Folgenden „Protokoll Nr. 3”, insbesondere auf Artikel 39, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Republik Kroatien, im Folgenden „Kroatien“, ist der Europäischen Union am 
1. Juli 2013 beigetreten. 

(2) Mit dem Beitritt Kroatiens ist das Abkommen für den Handel zwischen Kroatien und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft („Schweiz“) maßgebend; die zwischen der 
Schweiz und Kroatien geschlossenen Handelsabkommen werden nicht länger 
angewandt. 

(3) Mit dem Beitritt Kroatiens müssen die im Rahmen des Abkommens in die Schweiz 
eingeführten Waren mit Ursprung in Kroatien als Ursprungswaren der Union 
behandelt werden. 

(4) Der Handel zwischen Kroatien und der Schweiz sollte daher ab dem 1. Juli 2013 dem 
mit diesem Beschluss geänderten Abkommen unterliegen. 

(5) Für die reibungslose Abwicklung der Übergangsphase und zur Gewährleistung der 
Rechtssicherheit sind einige technische Änderungen am Protokoll Nr. 3 sowie einige 
Übergangsmaßnahmen erforderlich. 

(6) Anhang IV Punkt 5 der Beitrittsakte von 2012 sieht vergleichbare 
Übergangsmaßnahmen und Verfahren vor. 

(7) Protokoll Nr. 3 sollte daher vorbehaltlich der folgenden Übergangsregelungen ab dem 
1. Juli 2013 gelten –  
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Abschnitt 1: 

Technische Änderungen am Wortlaut des Protokolls 

Artikel 1 

Ursprungsregeln 

Das Protokoll Nr. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Anhang IVa wird durch den Text in Anhang I dieses Beschlusses ersetzt. 

b) Anhang IVb wird durch den Text in Anhang II dieses Beschlusses ersetzt. 

Abschnitt 2: 

Übergangsbestimmungen 

Artikel 2 

Nachweis der Ursprungseigenschaft und Zusammenarbeit der Verwaltungen 

1. Ursprungsnachweise, die von Kroatien oder der Schweiz im Rahmen eines für beide 
geltenden Präferenzabkommens ordnungsgemäß ausgestellt worden sind, werden in 
den betreffenden Ländern anerkannt, sofern 

a) der Erwerb der Präferenzursprungseigenschaft zur Zollpräferenzbehandlung 
auf der Grundlage der Zollpräferenzmaßnahmen im Abkommen führt; 

b) der Ursprungsnachweis und die Beförderungspapiere spätestens am Tag vor 
dem Beitritt ausgestellt oder ausgefertigt worden sind und 

c) der Ursprungsnachweis den Zollbehörden binnen vier Monaten nach dem 
Beitritt vorgelegt wird. 

Sind Waren vor dem Beitritt in Kroatien oder der Schweiz nach einem seinerzeit für 
Kroatien und die Schweiz geltenden Präferenzabkommen zur Einfuhr angemeldet 
worden, so können auch nach diesem Abkommen nachträglich ausgestellte 
Ursprungsnachweise anerkannt werden, sofern sie den Zollbehörden binnen vier 
Monaten nach dem Beitritt vorgelegt werden. 

2. Kroatien kann die Bewilligungen des Status eines „ermächtigten Ausführers“, die im 
Rahmen eines zwischen Kroatien und der Schweiz vor dem Tag des Beitritts 
angewandten Präferenzabkommens erteilt wurden, aufrechterhalten, sofern 

a) auch das vor dem Beitritt geschlossene Abkommen zwischen der Schweiz und 
der Europäischen Gemeinschaft eine entsprechende Bestimmung enthält und 
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b) die ermächtigten Ausführer die nach diesem Abkommen geltenden 
Ursprungsregeln anwenden. 

Diese Bewilligungen werden spätestens ein Jahr nach dem Beitritt durch neue, nach 
den Bedingungen des Abkommens erteilte Bewilligungen ersetzt. 

3. Ersuchen um nachträgliche Prüfung der Ursprungsnachweise, die nach dem in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Präferenzabkommen ausgestellt worden sind, werden 
von den zuständigen Zollbehörden der Schweiz oder Kroatiens für einen Zeitraum 
von drei Jahren nach Ausstellung des Ursprungsnachweises angenommen und 
können von diesen Behörden für einen Zeitraum von drei Jahren nach Anerkennung 
des diesen Behörden zusammen mit der Einfuhrzollanmeldung vorgelegten 
Ursprungsnachweises gestellt werden. 

Artikel 3 

Waren im Durchgangsverkehr 
1. Die Bestimmungen des Abkommens können auf Waren angewandt werden, die aus 

Kroatien in die Schweiz oder aus der Schweiz nach Kroatien ausgeführt werden, 
welche die Bedingungen des Protokolls Nr. 3 erfüllen und welche sich am Tag des 
Beitritts im Durchgangsverkehr oder in Kroatien oder in der Schweiz in 
vorübergehender Verwahrung, in einem Zolllager oder in einer Freizone befanden. 

2. Die Präferenzbehandlung kann in diesen Fällen gewährt werden, sofern den 
Zollbehörden des Einfuhrlands binnen vier Monaten nach dem Beitritt ein von den 
Zollbehörden des Ausfuhrlands nachträglich ausgestellter Ursprungsnachweis 
vorgelegt wird. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Er gilt ab dem 1. Juli 2013. 

Geschehen zu ……, 

 Im Namen des Gemischten Ausschusses 
 Der Vorsitz 
  

DE 4   DE 



 

ANHANG I: 

„ANHANG IVa 

WORTLAUT DER ERKLÄRUNG AUF DER RECHNUNG 

Die Erklärung auf der Rechnung, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, ist gemäß 
den Fußnoten auszufertigen. Die Fußnoten brauchen nicht wiedergegeben zu werden. 

Bulgarische Fassung 

— 

 

Spanische Fassung 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no 
… (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 
preferencial … (2). 

Tschechische Fassung 

(2). 

Dänische Fassung 

Eksp

præferenceoprindelse i … (2). 

Deutsche Fassung 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich 
dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, 
präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. 

Estnische Fassung 

i kinnitus nr. … (1)) 

näidatud teisiti. 

Griechische Fassung 

(2). 

Englische Fassung 
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se products are of … (2) 
preferential origin. 

Französische Fassung 

2).  

Kroatische Fassung 

(1)

(2)  

Italienische Fassung 

e documento [autorizzazione doganale n. … 
(1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). 

Lettische Fassung 

(2). 

Litauische Fassung 

- 
 

Ungarische Fassung 

 

Maltesische Fassung 

L-esportatur tal- - -dwana nru. … (1)) 
-

(2). 

Niederländische Fassung 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. 

 

Polnische Fassung 

– – (2) pochodzenie 
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Portugiesische Fassung 

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … 
(1)], declara que, salvo expressamente indicado 
preferencial … (2). 

Rumänische Fassung 

sunt de 
 

Slowakische Fassung 

 

Slowenische Fassung 

 
(2) poreklo. 

Finnische Fassung 

 nämä 

alkuperätuotteita (2) 

Schwedische Fassung 

- dighetens tillstånd nr … 
(1)) försäkrar att dessa varor, om int
ursprung (2) 

.............................................................................................................................................. (3) 

(Ort und Datum) 

.............................................................................................................................................. (4) 

(Unterschrift des Ausführers und Name des Unterzeichners in Druckschrift) 

…………………… 

(1) Wird die Erklärung auf der Rechnung von einem ermächtigten Ausführer 
ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten Ausführers an dieser 
Stelle einzutragen. Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht von einem 
ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so können die Wörter in Klammern 
weggelassen bzw. der Raum leergelassen werden. 

(2) Der Ursprung der Waren ist anzugeben. Betrifft die Erklärung auf der Rechnung 
ganz oder teilweise Waren mit Ursprung in Ceuta und Mellila, so bringt der 
Ausführer deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung „CM“ an. 
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(3) Diese Angaben können entfallen, wenn sie in dem Papier selbst enthalten sind. 

(4) In Fällen, in denen der Ausführer nicht unterzeichnen muss, entfällt auch der Name 
des Unterzeichners.“ 
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ANHANG II 

„ANHANG IVb 

WORTLAUT DER ERKLÄRUNG AUF DER RECHNUNG EUR-MED 

Die Erklärung auf der Rechnung EUR-MED, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, 
ist gemäß den Fußnoten auszufertigen. Die Fußnoten brauchen nicht wiedergegeben zu 
werden.  

Bulgarische Fassung 

— 

 

—  

— no cumulation applied (3) 

Spanische Fassung 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n o 
… (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 
preferencial … (2).  

— cumulation applied with .  

— no cumulation applied (3) 

Tschechische Fassung 

 

—  

— no cumulation applied (3) 

Dänische Fassung 

præferenceoprindelse i … (2).  

— cumulation  

— no cumulation applied (3) 

Deutsche Fassung 
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Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich 
dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, 
präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.  

—  

— no cumulation applied (3) 

Estnische Fassung 

Käeso

näidatud teisiti  

— cumulation applied with ...........................................  

— no cumulation applied (3) 

Griechische Fassung 

(2).  

—  

— no cumulation applied (3)  

Englische Fassung 

 

preferential origin. 

—  

— no cumulation applied (3) 

Französische Fassung 

 

(2). 

— cumulation applied with ..................................  

— no cumulation applied (3) 
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Kroatische Fassung 

  

—  

— no cumulation applied (3) 

Italienische Fassung 

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … 
(1)] dichiara che, salvo 

indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). 

—  

— no cumulation applied (3) 

Lettische Fassung 

To produkt
 

 

— cumulation applied with ........................................... (name  

— no cumulation applied (3) 

Litauische Fassung 

 

 

— cumulation applie  

— no cumulation applied (3) 

Ungarische Fassung 

 

 

—  

— no cumulation applied (3) 
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Maltesische Fassung 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id- -dwana Nru … (1)) 
-

(2).  

—  

— no cumulation applied (3) 

Niederländische Fassung 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. 

 

— cumulatio  

— no cumulation applied (3) 

Polnische Fassung 

(2) 
 

—  

— no cumulation applied (3) 

Portugiesische Fassung 

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização 

de origem preferencial … (2).  

— cumulation applied with ...........................................  

— no cumulation applied (3) 

Rumänische Fassung 

(1)] 
nt de 

 

— cumulation applied with ...........................................  

— no cumulation applied (3) 

Slowakische Fassung 
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—  

— no cumulation applied (3) 

Slowenische Fassung 

 

— ies) 

— no cumulation applied (3) 

Finnische Fassung 

alkuperätuotteita (2).  

— cumul  

— no cumulation applied (3) 

Schwedische Fassung 

försäkrar att dessa v
ursprung (2).  

—  

— no cumulation applied (3) 

.........................................................................................................................................(4)  

(Ort und Datum) 

.........................................................................................................................................(5)  

(Unterschrift des Ausführers und Name des Unterzeichners in Druckschrift) 

_ _ _ _ _ _ _  

(1) Wird die Erklärung auf der Rechnung von einem ermächtigten Ausführer 
ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten Ausführers an dieser 
Stelle einzutragen. Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht von einem 
ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so können die Wörter in Klammern 
weggelassen bzw. der Raum leergelassen werden.  
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(2) Der Ursprung der Waren ist anzugeben. Betrifft die Erklärung auf der Rechnung 
ganz oder teilweise Waren mit Ursprung in Ceuta und Mellila, so bringt der 
Ausführer deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung „CM“ an.  

(3) Ausfüllen und Nichtzutreffendes streichen.  

(4) Diese Angaben können entfallen, wenn sie in dem Papier selbst enthalten sind.  

(5) In Fällen, in denen der Ausführer nicht unterzeichnen muss, entfällt auch der Name 
des Unterzeichners.“  
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